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Arbeitskreis 1  
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Folie 2 AK Grenzen der Öffentlichen Leistung (serbringung) 

Allgemeines zur kommunalen 
Leistungserbringung 

 Ideologisch breites Spektrum zur Rolle der Öffentlichen 
Hand vom 

 „Nachtwächterstaat“ bis zum  

 umfassender Sozialstaat („Von der Wiege bis zur Bahre“) 

 Kommunale Leistungen  

 Hoheitsbereich 

 Privatwirtschaftsbereich  

 Bedingte Steuerbarkeit durch Gemeinden in den Bereichen 

 Hoheitsverwaltung 

 Gesundheit 

 Soziales 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Prognosebuch 2012, SFL:Die Stadt Linz ist, so wie andere Kommunen auch, politisch – zum Teil durch gesetzliche Aufträge – für die Abdeckung von zahlreichen Bedürfnissen der Bevölkerung verantwortlich. Dies beginnt bei der Versorgung mit Kindertagesbetreuungsplätzen für die Kleinsten (Kinderkrippen, Krabbelstuben etc.), führt über die Kindertagesbetreuung der Kinder im Kindergartenalter (3- bis 5-Jährige), den Betrieb und die Zurverfügungstellung von Schulgebäuden samt Ausstattung für den Pflichtschulbereich (Volksschulen, Hauptschulen, Polytechnische Schulen und Sonderschulen) bis zum Betrieb von Horten und der Freizeitbetreuung der Jugendlichen.Sind die Menschen im erwerbsfähigen Alter, fällt der Stadt Linz die Sozialhilfe zu. Schließlich liegen für die hochbetagten bzw. pflegebedürftigen Menschen die Organisation von mobiler Hilfe und Betreuung sowie die Versorgung mit Alten- und Pflegeheimen ebenfalls in der Verantwortung der Stadt Linz.In fast allen Bereichen ist die Stadt Linz nicht die einzige Anbieterin, sondern es gibt verschiedene private, vor allem kirchliche Einrichtungen, aber auch Einrichtungen des Landes oder des Bundes.Die Stadt Linz muss wie erwähnt dafür sorgen, dass die Versorgung insgesamt funktioniert, hat aber auf die nichtstädtischen Einrichtungen nur beschränkten Einfluss. Diese haben zum Teil konkurrierende Zielsysteme, die in pädagogischen, religiösen u.a. Bereichen liegen. Jedenfalls haben sie nicht die Vollversorgung der Linzer Klientel im Auge.Je besser diese Einrichtungen ihre Aufnahme- bzw. Versorgungspolitik an den Zielen der Stadt Linz orientieren, umso geringer ist die Zahl der KlientInnen, die die Stadt Linz selbst versorgen muss. Die Stadt Linz hat daher ein vitales Interesse daran, die nichtstädtischen AnbieterInnen in das Versorgungskonzept einzubinden und sich mit ihnen zu akkordieren und zu arrangieren.
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Kategorien öffentlicher 
Leistungserbringung 

Regulierungs-
verantwortung 

Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse, die 
(bloß) der staatlichen 
Regulierung bedürfen. 

Gewährleistungs-
verantwortung 

Aufgaben, bei denen der Staat über die 
Regulierung hinaus (bloß) die 
ordnungsgemäße Wahrnehmung sicher 
stellen soll. 

Leistungs-
verantwortung 

Aufgaben, bei denen die 
Gewährleistung nicht ausreicht, und 
daher die staatliche 
Leistungserbringung erforderlich ist. 

1 

2 3 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bericht Aufgabenreform, S. 14„Eine Form der Aufgabenreduzierung kann daher zB darin bestehen, dass sich der Staat von der leistungs- und aufwandsintensiveren eigenhändigen Erbringung von Leistungen auf die Gewährleistungsstufe oder überhaupt auf die bloße Regulierungsstufe zurückzieht. Berücksichtigt man, dass eine Aufgabenkritik auf die zukünftigen Bedürfnisse ausgerichtet sein soll, ist es erforderlich, die Perspektive zu wechseln und zB in der Form eines Gedankenexperiments von der Frage auszugehen: „Wird diese Aufgabe auch noch im Jahr 2020 Priorität haben?“S. 24:„Auch in den anderen Bereichen der Leistungsverwaltung – von den Verkehrsleistungen über die Infrastrukturerhaltung bis zu den kommunalen Entsorgungsaktivitäten – bedeutet das öffentliche Interesse an der betreffenden Leistung nicht, dass die öffentliche Verwaltung selbst leistungserbringend auftreten muss.“S. 25:„Eine „Übertragung“ von Aufgaben auf private Unternehmen (die Kommission hat sich nicht mit Privatisierungen und „Ausgliederungen“ befasst): ein Überlassen von Agenden an privatwirtschaftliche Aktivitäten durch Zurückziehen des Staates – kommt nach Auffassung der Kommission nur in Betracht, wenn es überhaupt einen „Markt“ gibt oder wenn das Entstehen eines „Marktes“ im Fall eines Rückzugs des Staates abschätzbar ist. Ein – in Deutschland bereits gesetzlich geregeltes – Instrument ist das der haushaltsrechtlichen „Interessentenbekundungsverfahren“: Als Grundlage für weitergehende Überlegungen zu einer Aufgabenrevision lädt der Staat in Bereichen, in denen ein funktionierender Markt noch nicht besteht und in denen die finanziellen Konsequenzen eines Rückzugs des Staates nicht absehbar sind, zur Bekundung von Interesse ein. Bei alledem kann es jedoch, wie erwähnt, nicht darum gehen, „staatliche Monopole“ bloß durch „private Monopole“ zu ersetzen. Mögen auch Kontrahierungszwang, Konsumentenschutz, Kartell- und Wirtschaftsaufsicht gewisse Korrektive bereit halten, kann es nicht die Aufgabe des Staates sein, neue Monopole zu stiften. Wenn ein Markt nicht vorhanden oder zu erzielen ist, ist die staatliche Leistung jedenfalls möglichst effizient zu erbringen.“
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Möglichkeiten der kommunaler 
Leistungserbringung 
 Eigenerbringung durch Kommune 

 Kernverwaltung 

 Eigen- oder Regiebetrieb 

 Eigengesellschaft 
 

 Leistungserbringung in Kooperation mit Dritten 
 

 Beauftragung Dritter mit Leistungserbringung 
 

 Initiierung, Förderung, Unterstützung,,Koordination 
eigenverantwortlicher Leistungserbringung durch Dritte 

Vorführender
Präsentationsnotizen
vgl. Heinz R., Kommunales Management, Überlegungen zu einem KGSt-Ansatz, Stuttgart 2000, S. 117Frage nach besten Leistungsvoraussetzungen bei Organisation von Leistungen relevant. Im NPM erfolgt auch massives Nachdenken zu dieser Frage (Stichwort Eigenverantwortung, Dezentralisierung). Generelle Tendenz: vom Dienstleister zum Gewährleister.Bürgerkommune: nicht nur Teilhabe an Entscheidungen etc. sondern vor allem auch Aktivierung von Leistungs- und Erfolgspotentialen durch Selbstorganisation. PSP: Handbuch kommunale Finanzwirtschaft 2000, S. 181
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Optimierungspotenziale im Magistrat 

 Prozessanalysen und -optimierungen, Strukturreformen 

 Alternative Organisationsstrukturen: Formelle Privatisierungen, 
Netzwerkstrukturen  

 Leistungs- und Aufgabenkritik  

 make or buy - Analysen (z.B. Überwachung des ruhenden 
Verkehrs oder Reinigungsdienste ausgelagert) 

 Umfassende Personalentwicklung 

 Moderne Informations- und Kommunikationstechnologie  

 Kontinuierliche Ausrichtung auf KundInnen-Orientierung,  
Einsatz innovativer Instrumente (z.B. Tele-Service-Center)  

 



Folie 6 

Strategischer kommunaler Zyklus 

 Prioritäre Fragen: „WAS machen wir als Öffentlicher Dienstleister 
künftig?“und „WAS können (dürfen) wir uns leisten?“ 

 

 Strategische Perspektive: v.a. Schaffung von Zukunftschancen (z.B. 
Investitionen in Bildung und Forschung, Sozial- und 
Verkehrsinfrastrukturen) 

 

 Beseitigung von Ineffizienzen, transparente, professionelle Steuerung 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle: Rainer Heinz, Kommunales Management, Stuttgart 2000Ad müssen: betrifft gesetzliche Aufträge
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Möglichkeiten zur Schaffung finanzieller 
Potenziale 
 Langfristige, strategische Perspektiven statt ad-hoc Maßnahmen à la 

Nulllohnrunden oder Aufnahmestopp  gesamtstaatliche Verwaltungs- 
und Strukturreformen 

 Entlastung der Gemeindehaushalte durch Kompetenzentflechtung 
(z.B. Kinderbetreuung) 

 Verbesserungen im Finanzausgleich 

 Überlegung neuer Einnahmequellen (z.B. für Zweitwohnsitze, 
Aktualisierung der Einheitswerte….) 

 „Bremse“ bei den Transferleistungen an Länder 
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Ausblicke 

 Gesetzliche versus freiwillige Aufgaben:  
keine Reduktion auf „Pflichtbereiche“, kommunalpolitische 
Gestaltungsspielräume anstreben 

 

 Konkurrenz zu Privaten:  
Leistungserbringung zur Marktregulierung 

  O   Kinderbetreuung 
 O   Pflegeeinrichtungen 
 O   Energieversorgung  
 O   Wohnraum 

 

 Effiziente Leistungserbringung: 

 privatwirtschaftliche Organisationsformen (Unternehmen nach Statut, 
GesmbH, AG) im Eigentum der öffentlichen Hand 
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